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Grundsätzlich unterliegt die selbstständig ausgeübte Tätigkeit des Buchführungshelfers und 
des Buchhalters dem Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen gemäß § 5 Steuer-
beratungsgesetz (StBerG). Jedoch enthält das StBerG in § 6 Ausnahmen von diesem Verbot.  
 
Tätigkeiten, die jedermann erlaubt sind 
Gemäß § 6 Nr. 3 StBerG ist es jedermann gestattet, mechanische Arbeitsgänge bei der Füh-
rung von Büchern und Aufzeichnungen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, durchzu-
führen. Hierunter fallen  

• Schreib- und Rechenarbeiten 

• Datenerfassung nach Belegen, die durch den Auftraggeber oder von einer anderen da-
zu befugten Person kontiert worden sind  

• Datenerfassung nach verbindlichen Buchungsanweisungen des Auftraggebers oder ei-
ner anderen zur Erteilung von Buchungsanweisungen befugten Person  

• Datenzusammenstellung nach vorgegebenen Programmen. 
Nicht von der Befreiung erfasst werden hingegen das Kontieren von Belegen und das Erteilen 
von Buchungsanweisungen. 
 
Tätigkeiten, die nur bestimmten Personen erlaubt sind  
Die in § 6 Nr. 4 StBerG eingefügte Ausnahme betrifft Tätigkeiten, die einem bestimmten Perso-
nenkreis (Buchhaltern, vgl. § 8 Abs. 4 S. 1 StBerG) vorbehalten sind. Das Verbot aus § 5 
StBerG gilt danach nicht für 
 

• das Buchen laufender Geschäftsvorfälle, 

• die laufende Lohnabrechnung sowie 

• das Fertigen der Lohnsteuer-Anmeldungen, 

soweit diese Tätigkeiten verantwortlich durch Personen erbracht werden, die nach Bestehen 
der Abschlussprüfung im steuer- und wirtschaftsberatenden oder einem kaufmännischen Aus-
bildungsberuf oder nach Erwerb einer gleichwertigen Vorbildung mindestens drei Jahre auf 
dem Gebiet des Buchhaltungswesens in einem Umfang von mindestens 16 Wochenstunden 
praktisch tätig gewesen sind. 
Als gleichwertige Vorbildung gilt zum Beispiel eine Abschlussprüfung in einem steuer- und wirt-
schaftsberatenden Ausbildungsberuf, eine mit der Steuerinspektorenprüfung beendete dreijäh-
rige Ausbildung als Finanzanwärter oder als genossenschaftlicher Verbandsprüfer. Den geprüf-
ten Kaufmanns- und Fachgehilfen gleichgestellt sind auch Personen mit höherer Qualifikation, 
zum Beispiel mit abgeschlossener Bilanzbuchhalter-Prüfung oder mit erfolgreich abgeschlos-
senem wirtschaftswissenschaftlichem Studium.  
  
Die Befugnis gemäß § 6 Nr. 4 StBerG berechtigt aber nicht zu einer darüber hinausgehenden 
geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen. So sind z.B.  
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• die Einrichtung der Finanzbuchhaltung, insbesondere die Erstellung des auf die betrieb-
lichen Belange abgestellten Kontenplanes, 

• die vorzubereitenden Abschlussbuchungen / die Erstellung der Hauptabschlussüber-
sicht, 

• die Aufstellung des Jahresabschlusses (Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG 
oder Vermögensvergleich / Bilanz nach § 4 Abs. 1, § 5 EStG), 

• die Einrichtung der Lohnbuchhaltung / der Lohnkonten, 

• die Abschlussarbeiten der Lohnbuchhaltung, 

• die Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung  
nach wie vor den steuerberatenden Berufen vorbehalten (BFH-Urteil vom 12.01.1988, BStBl. II 
S. 380). Bestehen Zweifel, ob die sachlichen oder persönlichen Voraussetzungen zur Aus-
übung der selbständigen Buchführungshilfe bzw. der Tätigkeit als Buchhalter vorliegen, emp-
fiehlt es sich, beim örtlich zuständigen Finanzamt, bei der IHK oder bei der Oberfinanzdirektion 
Düsseldorf, Jürgensplatz 1, 40219 Düsseldorf, Telefon 0211/8222-0, eine Auskunft einzuholen. 
 
Anmeldepflicht 
Wer im Bereich der Buchführungshilfe oder als Buchhalter selbstständig tätig werden will, übt 
eine gewerbliche Tätigkeit aus und muss daher innerhalb eines Monats bei der zuständigen 
Gewerbemeldestelle diese Tätigkeit anmelden. Dies gilt auch dann, wenn es sich nur um eine 
Nebentätigkeit handelt. Eine förmliche Bestellung oder besondere Zulassung zum Beruf des 
Buchführungshelfers bzw. des Buchhalters durch die Finanzbehörde ist nicht erforderlich.  
 
Berufsbezeichnung und Werbung  
Buchführungshelfer und Buchhalter unterliegen gem. § 8 Abs. 2 S. 2 StBerG nicht dem Werbe-
verbot. Dennoch gibt es starke Einschränkungen, die beachtet werden müssen. 
Es darf nur die Berufsbezeichnung geführt werden, zu der man aufgrund seiner Qualifikation 
berechtigt ist. Personen, die den anerkannten Abschluss „Geprüfter Bilanzbuchhalter / Geprüf-
te Bilanzbuchhalterin“ oder „Steuerfachwirt / Steuerfachwirtin“ erworben haben, dürfen unter 
dieser Bezeichnung werben. Alle Personen, die eine Abschlussprüfung im steuer- und wirt-
schaftsberatenden oder einem kaufmännischen Ausbildungsberuf bestanden haben oder eine 
gleichwertige Vorbildung erworben haben und danach mindestens drei Jahre auf dem Gebiet 
des Buchhaltungswesens in einem Umfang von mindestens 16 Wochenstunden praktisch tätig 
gewesen sind (§ 6 Nr. 4 StBerG), dürfen auf ihre Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen 
hinweisen und sich als „Buchhalter“ bezeichnen. Alle genannten Personen müssen jedoch 
die von ihnen in zulässigem Umfang angebotenen Tätigkeiten im Einzelnen aufführen 
(Tätigkeiten nach § 6 Nr. 3 und 4 StBerG). 
Unzulässig ist es außerdem, für Tätigkeiten zu werben, zu denen man nicht befugt ist (sog. 
Überschusswerbung). Insbesondere verdeckte Angebote auf Durchführung der den steuerbe-
ratenden Berufen vorbehaltenen Aufgaben sind irreführend (i.S.d. § 3 des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb / UWG) und damit unzulässig. 
 
Beispiele für unzulässige Überschusswerbung: 
• „Buchhaltung“ oder „laufende Buchhaltung“ 
• „Buchführungsservice“ oder „Buchführungshilfe“ 
• „Buchführungs- und Lohnbüro“ 
• „Finanzbuchhaltung“ oder „Finanzbuchführung“ 
• „Buchführungshelfer“ ohne weiteren Zusatz 
• „Buchführung per EDV“ 
• „Einrichtung der Buchführung“ 
• „Buchführungsarbeiten“. 

Beispiel für zulässige Werbung: 
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„Buchhalter XY übernimmt für Sie das Buchen Ihrer laufenden Geschäftsvorfälle, Ihre laufende 
Lohnabrechnung und das Erstellen von Lohnsteuer-Anmeldungen.“ 
 
Kooperationsmöglichkeiten 
Die Kooperation mit einem Steuerberater in Gestalt der freien Mitarbeit kann mit dem Standes-
recht der Steuerberater in Konflikt stehen, da die Personen, die nicht zur unbeschränkten Hilfe-
leistung in Steuersachen befugt sind, grundsätzlich nur als Angestellte beschäftigt werden dür-
fen (§ 7 der Berufsordnung für Steuerberater). Rechtlich unproblematisch ist jedenfalls eine 
Kooperation mit einem Steuerberater derart, dass der Kunde bzw. Mandant zwei parallele Auf-
tragsverhältnisse mit dem Buchführungshelfer bzw. Buchhalter und dem Steuerberater eingeht. 
 
 
Bitte beachten Sie: 
Wer unbefugt die Grenzen der erlaubnisfreien Buchführungshilfe überschreitet, verstößt gegen 
das Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen. Ein solcher Verstoß stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet werden kann (§§ 5, 160 
StBerG). Wer die Grenze der zulässigen Werbung überschreitet, kann abgemahnt und auf Un-
terlassung in Anspruch genommen werden. 
 
 
 
 
Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer Kammer – nur erste Hinweise geben und erhebt daher keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung 
für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.  
 
Mitgliedsunternehmen der IHK zu Essen und solche Personen, die in dem Kammerbezirk Mülheim an 
der Ruhr, Essen und Oberhausen die Gründung eines Unternehmens planen, erhalten weitere Informa-
tionen bei: 
 
Andreas Zaunbrecher  0201 / 1892 – 208 
E-Mail: zaunbrecher@essen.ihk.de
Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen, 
Am Waldthausenpark 2, 45127 Essen    Verantwortlich: Andreas Zaunbrecher 
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